
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

der DebiControl GmbH, CH-8808 Pfäffikon SZ (Gemeinde Freienbach) 

I. Rechtliches Inkasso 

Gegen Erteilung eines mündlichen oder schriftlichen Inkassoauftrages vertreten wir Ihre Forderungsin-
teressen auf gütlichem und rechtlichem Weg. Jeder Inkassoauftrag wird schriftlich bestätigt. Forde-
rungsprozesse werden nur mit dem Einverständnis des Gläubigers durchgeführt. 

a) Inkasso Konditionen ohne Prozessverfahren 

 Im Erfolgsfall Im Nichterfolgsfall 

 

 

+ 

Barauslagen: 

Für Sie bevorschusste, effektive Auslagen, wel-
che Ihnen anfallen würden (Betreibungs- und Ge-
richtskosten, Auslagen für Betreibungsauskünfte, 
Wohnungsnachfragen, Spesen, Zahlungsverkehr, 
Porti, Fotokopien, Telefonauslagen, etc.) 

Barauslagen: 

Für Sie bevorschusste, effektive Auslagen, wel-
che Ihnen anfallen würden (Betreibungs- und Ge-
richtskosten, Auslagen für Betreibungsauskünfte, 
Wohnungsnachfragen, Spesen, Zahlungsverkehr, 
Porti, Fotokopien, Telefonauslagen, etc.) 

 

+ 

Bearbeitungshonorar: 

Nach effektivem Zeitaufwand, unter Berücksichti-
gung der Forderungshöhe, der Komplexität und 
Dauer des Verfahrens. 

Bearbeitungshonorar: 

Nach effektivem Zeitaufwand, unter Berücksichti-
gung der Forderungshöhe, der Komplexität und 
Dauer des Verfahrens. 

 

 

+ 

Inkassoprovision 

X% im Inland - Z% in Westeuropa auf direkt oder 
indirekt eingebrachte Forderungsbeträge; als Er-
folgsfall gelten auch Direktzahlungen, Gutschrif-
ten und Verrechnungen. 

Inkassoprovision: 

keine 

= Bruttokosten des Inkasso-Verfahrens Bruttokosten des Inkasso-Verfahrens 

 

_ 

Kostenbeteiligung der Schuldnerschaft 

Verzugszinsen, Verzugsschaden, Rückerstattung 
Betreibungs- und Gerichtskosten, etc. werden 
dem Auftrageber/in vollumfänglich gutgeschrie-
ben. 

Kostenbeteiligung der Schuldnerschaft 

Verzugszinsen, Verzugsschaden, Rückerstattung 
Betreibungs- und Gerichtskosten, etc. werden 
dem Auftrageber/in vollumfänglich gutgeschrie-
ben. 

= Nettokosten des Inkasso-Verfahrens Nettokosten des Inkasso-Verfahrens 

 

b) Inkasso Konditionen mit Prozessverfahren: 

Erfolgreicher Prozessausgang Negativer Prozessausgang Vergleich 

Die Erfolgsaussicht und er-
kennbare Risiken werden im 
Zeitpunkt der Mandatsübergabe 
durch uns und unsere Anwälte 
summarisch geprüft. Prozesse 
verursachen Anwalts- und Ge-
richtskosten. Der Kostenre-
gress auf die Schuldnerschaft 
wird durch das Urteil geregelt. 
Im Urteil wird die Parteient-
schädigung primär für die eige-
nen Anwaltskosten gesprochen; 
die Gerichtskosten werden der 
unterlegenen Partei auferlegt. 

Neben den eigenen Parteikos-
ten (Anwaltskosten) sind die 
Gerichtskosten und die Ent-
schädigung an die Gegenpartei 
gemäss Urteil zu bezahlen. 

In der Regel trägt jede Partei 
ihre eigenen Anwalts- und Ver-
tretungskosten, die Gerichts-
kosten werden geteilt. Abwei-
chende Regelungen bezüglich 
Partei- und Gerichtskosten sind 
möglich; je im Verhältnis des 
Obsiegens oder Unterliegens 



 

 

Allgemeine Bestimmungen für das rechtliche Inkasso: 

• Bei Kündigung zur Unzeit behält sich die DebiControl GmbH vor, Auslagen und Aufwendungen 
sowie Provisionen in Rechnung zu stellen. 

• Forderungen, die das Bundesgesetz über den Konsumkredit (KKG) verletzen, werden nicht bear-
beitet oder sofort abgeschlossen. 

• Die Konditionen können jederzeit mit sofortiger Wirkung angepasst werden. 

• Abweichende Absprachen sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich festgehalten werden. Im Zwei-
fel haben die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Vorrang. 

• Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind gültig ab 1. April 2006. 

• Sämtliche Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. 

 

II. Verlustschein Inkasso 

Jedes Verlustscheinmandat wird schriftlich bestätigt. Da das Monitoring und Handling von Verlust-
scheinforderungen erfahrungsgemäss langwierig ist, gehen wir davon aus, dass uns ein Bearbei-
tungszeitraum von 20 Jahren eingeräumt wird. Dieser Zeitraum entspricht auch der ordentlichen Ver-
jährungsfrist eines Verlustscheines. Der DebiControl GmbH steht es frei, nach bestem Wissen Mass-
nahmen zu ergreifen, Vergleiche abzuschliessen oder bei Unrealisierbarkeit das Verlustscheinmandat 
zurückzustellen, um zu einem späteren Zeitpunkt die Weiterbearbeitung erneut aufzunehmen. 

Verlustschein Inkasso Konditionen 

Im Erfolgsfall Im Nichterfolgsfall Im Vergleichsfall 

Ihr Anteil beträgt XY% des an 
die Hauptforderung eingebrach-
ten Betrages. Zurückerstattete 
Kosten stehen der DebiControl 
GmbH zu. 

kostenlos Bei Vergleichen können die 
Verfahrenskosten vom einge-
brachten Betrag vorab erhoben 
werden. 

 

Allgemeine Bestimmungen (für I und II hiervor): 

• Bei Kündigung zur Unzeit behält sich die DebiControll GmbH vor, Auslagen und Aufwendungen 
sowie Provisionen in Rechnung zu stellen. 

• Forderungen, die das Bundesgesetz über den Konsumkredit (KKG) verletzen, werden nicht bear-
beitet oder sofort abgeschlossen. 

• Die Konditionen können jederzeit mit sofortiger Wirkung angepasst werden. 

• Abweichende Absprachen sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich festgehalten werden. Im Zwei-
fel haben die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Vorrang. 

• Sämtliche Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. 

 

DebiControl GmbH, CH- 8808 Pfäffikon SZ 

Stand 1. April 2006 


